
Die allgemeinen Behandlungsgrundsätze müssen auf allen 
LRT-Flächen beachtet werden.
Für die im Gebiet nachgewiesenen Anhang II-Arten sind keine 
spezifischen Maßnahmen erforderlich. Die allgemeinen
Behandlungsgrundsätze für die Arten müssen auf den jeweiligen 
Habitatflächen beachtet werden (siehe Teilkarte Anhang-II-Arten).
Weitere Erläuterungen zu LRT- und Art-Maßnahmen sind im Text
und in Tabelle Maßnahmen des MaP nachzulesen.

W 0.1    Behandlungsgrundsätze beachten
W 1.1.7  Erntenutzungszeitraum verlängern
W 1.1.8  Altholzinsel erhalten                      
W 1.2.2  Totholz belassen (mind. 1 Stück/ha)
W 1.2.3  Totholz anreichern (mind. 3 Stück/ha)
W 1.2.4  Totholz anreichern (mind. 1 Stück/ha)
W 1.3.1  Biotopbäume erhalten (mind. 6 Stück/ha)
W 1.3.2  Biotopbäume erhalten (mind. 3 Stück/ha)                     
W 1.3.3  Biotopbäume anreichern (mind. 6 Stück/ha) 
W 1.3.4  Biotopbäume anreichern (mind. 3 Stück/ha) 
W 2.1.5  Anteil lebensraumtypischer Hauptbaumarten erhöhen
W 2.1.9  gesellschaftsfremden Baumartenanteil bei Hiebsreife reduzieren 
W 2.1.10 gellschaftsfremden Baumartenanteil vor der Hiebsreife reduzieren
W 2.1.11 Verjüngung gesellschaftsfremder Gehölze reduzieren
W 3.2.1  Eutrophierung reduzieren/ einstellen
W 3.2.4  organische Ablagerungen beseitigen
W 3.3.1  Gräben nicht beräumen                                          

entspricht Flächen auf denen 
Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt 
werden, zusätzliche Entwicklungs-
maßnahmen auf den selben 
Flächen sind nicht dargestellt

60001 Bezeichnung der Teilflächen 
           der Erhaltungsmaßnahmen
70001 Bezeichnung der Teilflächen 
           der Entwicklungsmaßnahmen
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Blattschnitt
Erhaltungsmaßnahmen

Entwicklungsmaßnahmen

Forstwirtschaft
Naturschutz

Forstwirtschaft

Maßnahmen in Bezug auf Waldlebensraumtypen

Maßnahmen in Bezug auf weitere Lebensraumtypen
1.9.1.1  Mahd im mehrjährigen Abstand 
12.6      Sicherung eines günstigen Wasserhaushaltes
Code    Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-Richtlinie
3150     Eutrophe Stillgewässer
64301   Ufer-Hochstaudenfluren tieferer Lagen
91101   planarer bis submontaner Eichen-Buchenwald frischer, 
             basenarmer Standorte
91E01*  Bach-Eschenwald auf quelligen und sickerfeuchten 
             Standorten entlang von Bächen und Hangmulden
91E02*  Schwarzerlenwald und Traubenkischen-Erlen-Eschenwald 
             an schnell bis langsam fließenden Bächen und Flüssen
     *      prioritärer Lebensraum

FFH-Gebietsgrenze

60002 91101 W1.2.2
10004                        

70003 91101 W1.3.2

Umsetzungsbeginn
Gelb-mittelfristig, langfristig
Rot-sofort, kurzfristig

Maßnahme ID

Schutzgut (LRT des 
Anhanges I der 
FFH-Richtlinie) 

Maßnahmenfläche

Nummer der 
Maßnahme

Kartengrundlage Topographie: Darstellung auf der Grundlage der 
Topographischen Karte 1 : 10 000 (N) mit Genehmigung des
Landesvermessungsamtes Sachsen; Genehmigungsnummer  
DN R 62/97,  Änderungen und thematische Ergänzungen durch den Herausgeber. 
Jede Vervielfältigung bedarf der Erlaubnis des Landesvermessungsamtes 
Sachsen und des Herausgebers. Blätter TK: 4951-SW, 5051-NW
Waldeinteilung auf der Grundlage der Forstgrundkarte des Forstbezirkes Neustadt/Sa. 
(Quelle: Staatsbetrieb Sachsenforst GL).

B 3150  LRT-Fläche mit 
             Behandlungsgrundsätzen

Teilkarte Anhang-II-Arten

Habitate Großes Mausohr /
              Mopsfledermaus
Habitat Fischotter


